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9. Votum des Landtages missachtet: Keine Überprüfung der 
geförderten Maßnahmen  

 
Die Landesregierung hat die Anträge auf Förderung aus dem 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz nicht erneut überprüft. 
Dazu hat der Landesrechnungshof das Finanzministerium schon 
2019 aufgefordert, nachdem er festgestellt hatte, dass nicht eine 
der geprüften Maßnahmen richtlinienkonform abgewickelt 
wurde. Der Bund hatte dem Land 200 Mio. € zur Verfügung 
gestellt. 
 
Die Vergabe von Finanzhilfen und Zuwendungen nimmt die 
Ministerien in die Verantwortung, die Finanzmittel wirtschaftlich 
und nachhaltig einzusetzen. Hierzu zählt, geförderte Maßnahmen 
aktiv zu begleiten, den Mittelabfluss zu überwachen und insbe-
sondere den antragsentsprechenden Mitteleinsatz zu kontrollie-
ren. 

 
9.1 Ausgangslage 

 
Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kom-
munen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)1 hat der Bund 
den Ländern insgesamt 7 Mrd. € für die Förderschwerpunkte „Infrastruktur“ 
und „Bildungsinfrastruktur“ (2015) und zur Verbesserung der Schulinfra-
struktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen (2017) zur Verfü-
gung gestellt. Schleswig-Holstein erhielt von 2015 bis 2020 insgesamt 
200 Mio. € Fördermittel. Der LRH hat 2019 diverse Fördermaßnahmen 
geprüft und über die Ergebnisse in seinen Bemerkungen 2021 berichtet.2  
 
Zur Prüfung der Wirksamkeit der Förderprogramme sowie der richtlinien-
konformen Verwendung und Umsetzung der genehmigten Maßnahmen 
hat der LRH 2019 44 ausgewählte Förderakten der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein (IB.SH) eingesehen. 10 Maßnahmen wurden im Detail 
geprüft.  
 
Nachdem davon 8 Maßnahmen nicht oder so nicht hätten gefördert wer-
den dürfen und bei 2 Maßnahmen Rückforderungsansprüche im Raum 
standen, hat er das Finanzministerium in den Bemerkungen 2021 aufge-
fordert, alle Anträge auf Förderung erneut einer Prüfung zu unterziehen. 
 

                                                      
1  „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunal-

investitionsförderungsgesetz - KInvFG)“ vom 24.06.2015, BGBl. I S. 974, 975, zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 04.12.2022 (BGBl. I S. 2142). 

2  Bemerkungen 2021 des LRH, Nr. 10. 
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Das Finanzministerium hat im April 2021 das damalige Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren (Sozialministerium) 
und das damalige Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(Bildungsministerium) gebeten, eine entsprechende Überprüfung etwaiger 
Rückforderungsansprüche bis 14.05.2021 durchzuführen 
 
Der Landtag hat dazu einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Finanzausschuss nimmt die Feststellungen des Landesrechnungs-
hofs zur Kenntnis. 
Er fordert die zuständigen Ressorts auf, geförderte Maßnahmen zukünftig 
aktiver zu begleiten, den Mittelabfluss zu überwachen und insbesondere 
den antragsentsprechenden Mitteleinsatz zu kontrollieren. Er bittet das 
Finanzministerium zu prüfen, inwieweit durch Bündelungen von Zustän-
digkeiten und weitere Verfahrensvereinfachungen gerade bei zeitkritischen 
Förderprogrammen die Abläufe noch einfacher und verwaltungseffizienter 
angelegt werden können. Darüber ist im ersten Quartal 2023 zu berich-
ten.“1 
 
In einer Nachschau hat sich der LRH damit befasst, inwiefern überhaupt 
eine Prüfung der vom LRH beanstandeten Maßnahmen stattgefunden und 
zu welchem Ergebnis diese geführt hat. Das Ergebnis der Überprüfung 
bestätigt die Feststellungen des LRH.  
 

9.2 Nur zwei Maßnahmen überprüft 
 
Trotz der Feststellungen des LRH und der Aufforderung, alle Anträge einer 
kritischen Prüfung zu unterziehen, hat das Finanzministerium sich darauf 
beschränkt, nur eine Überprüfung der beiden Maßnahmen zu veranlassen, 
bei denen Rückforderungsansprüche im Raum standen. 
 
Das Finanzministerium bestätigt, dass es entgegen der Aufforderung des 
LRH das Sozialministerium und das Bildungsministerium gebeten habe, 
nur die Maßnahmen zu überprüfen, bei denen etwaige Rückforderungs-
ansprüche im Raum stünden. 
 
In einem Fall wurden erst in dem vom Finanzministerium veranlassten 
Überprüfungsverfahren Nachweise vorgelegt, die laut der zugrundeliegen-
den Richtlinien bei Antragsstellung hätten vorgelegt werden müssen. Die 
Nachprüfung ergab, dass die Maßnahme dem Förderziel der energeti-
schen Sanierung entsprach. Das war aus den zuvor unvollständigen 
Antragsunterlagen nicht zu erkennen.   

                                                      
1  Landtagsdrucksache 19/3622 vom 17.02.2022. 
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Da die Maßnahme bei Antragstellung bereits fertiggestellt war, wäre die 
rechtzeitige Vorlage der Nachweise kein Problem gewesen.  
 
In dem anderen erneut überprüften Fall wurden Maßnahmen umgesetzt, 
für die keine Fördermittel beantragt worden waren, was dem Zuwendungs-
recht deutlich widerspricht. Es wurden Eigenerklärungen zur Wirtschaft-
lichkeit akzeptiert, die einer Überprüfung aufgrund des Zustands des 
Objekts nicht standgehalten hätten. 
 
Für die nicht vom Zuwendungsbescheid erfassten Maßnahmen bleibt der 
LRH bei seiner Auffassung, dass Rückforderungsansprüche geltend zu 
machen sind. 
 
In beiden Fällen zeigt sich, dass auch bei der Überprüfung der Förderfälle 
für Bildungs- und Sozialministerium im Vordergrund stand, die Bundes-
mittel einzusetzen und an die Kommunen auszuzahlen. Die Einhaltung der 
Verfahrensvorschriften eines Förderverfahrens, bei denen es um die 
Sicherstellung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwen-
dung der Steuermittel geht, trat offensichtlich in den Hintergrund. 
 
Die gemäß Förderrichtlinie erforderlichen Angaben lagen zum Zeitpunkt 
der Antragstellung nicht vor - wurden aber auch nicht eingefordert. Das 
heißt, dass allein die Behauptung der Antragsteller und die daraus resultie-
rende Einschätzung der IB.SH, es werde in dem Projekt zu Energie-
ersparnis kommen oder die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen sei gege-
ben, ausreichend waren, den Förderbescheid zu erlassen. Dies sollte 
künftig nicht Richtschnur für die Vergabe öffentlicher Mittel sein.  
 
Das Finanzministerium weist darauf hin, dass es sich bei der Eigenerklä-
rung zur Wirtschaftlichkeit nicht um eine bloße Behauptung gehandelt 
habe, sondern um die Erklärung eines Antragstellers der öffentlichen 
Hand. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung. 
 
Es muss sichergestellt werden, dass die Erreichung der Förderziele künftig 
vor Erteilung eines Förderbescheids nachgewiesen wird, so wie es die 
Förderrichtlinien im Übrigen auch regelmäßig vorsehen. 
 

9.3 Keine Nachprüfung bei den übrigen Fällen 
 
Die übrigen Maßnahmen, die nach Feststellung des LRH nicht hätten 
beschieden werden dürfen, wurden trotz Erinnerung durch das Finanz-
ministerium von den Ressorts nicht überprüft. Der LRH hat die aktuellen 
Förderakten einer erneuten Prüfung unterzogen.  
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• Fehlende Bescheidungsreife 
 

Allein in drei Fällen hätte der Antrag wegen fehlender Unterlagen nicht 
positiv beschieden werden dürfen. Die Unterlagen liegen auch weiter-
hin nicht vor.  

 
• Keine Umsetzung - keine Förderung 

 
In einem Fall einer energetischen Dachsanierung kam der Antragsteller 
nach Erhalt des Förderbescheids zu dem Ergebnis, dass er die Maß-
nahme nicht umsetzen wird. Grund: Die festgestellte fehlende Wirt-
schaftlichkeit. Laut Förderrichtlinie hätte diese bei Antragstellung nach-
gewiesen werden müssen. Der Förderbescheid wurde widerrufen. 
 

• Umplanung führt zu Verlust der Förderfähigkeit 
 
In einem Fall wurde der Ersatzbau so umgeplant und erweitert, dass er 
nach dem KInvFG nicht mehr förderfähig war. Ein Widerrufsbescheid 
wurde erst Ende Februar 2023 erlassen. 
 

• Doppelförderung zu spät erkannt 
 
Eine Gemeinde hatte für zwei Schulgebäude Förderanträge gestellt. 
Nach Erteilung der Förderbescheide stellte sich heraus, dass bei einer 
Maßnahme eine unzulässige Doppelförderung vorliegt. Die Gemeinde 
hatte Mittel aus einem anderen Förderprogramm des Bundes bean-
tragt. Nach dem KInvFG ist dies nicht zulässig. Der Zuwendungs-
bescheid ist zu widerrufen. 
 
Nach Einschätzung des Finanzministeriums sei der Förderbescheid 
erst dann zu widerrufen, wenn der Zuwendungsempfänger die  
KfW-Mittel in Anspruch nehme. Das weitere Vorgehen werde gerade 
zwischen der Investitionsbank IB.SH als bewilligender Stelle und dem 
Schulträger geklärt. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Feststellung. 
 
Das Finanzministerium hatte schon Ende 2021 das Bundesministerium 
der Finanzen um Klärung des Sachverhalts gebeten. Dieses bestätigte 
die Doppelförderung der Maßnahme. Bereits Anfang Februar 2022 
hatte das Finanzministerium die betroffene Kommune als Schulträger 
darüber unterrichtet, dass eine Doppelförderung vorliege und auf einen 
Teil der Landesfördermittel verzichtet werden müsse.  
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Es hatte darum gebeten, sich zum weiteren Vorgehen gegenüber der 
IB.SH zu erklären, insbesondere was den Kosten- und Finanzierungs-
plan angehe. Dem ist die Kommune bis heute nicht nachgekommen.1 
 

• Selbst gesetzte Bestimmungen aus dem Förderbescheid nicht 
eingehalten 
 
Bei einer Einzelmaßnahme sind die im Förderbescheid enthaltenen 
Auflagen nicht beachtet worden. 
 
Das Finanzministerium teilte im Dezember 2020 mit, die Maßnahme sei 
bei allen Beteiligten unstrittig. Die Maßnahme habe wegen des offen-
sichtlichen Sanierungsstaus einer schnellen Umsetzung bedurft. Der 
Verzicht auf die im Förderbescheid geforderten Nachweise sei aus 
damaliger Sicht gerechtfertigt gewesen, um weiteren Zeitverzug zu 
vermeiden.  
 
Mit dem Hinweis darauf, dass wegen des offensichtlichen Sanierungs-
staus Eilbedürftigkeit bestanden habe und beantragende wie genehmi-
gende Stellen sich einig gewesen seien, dass die Maßnahme erforder-
lich gewesen sei, ließe sich bei so gut wie allen aus dem KInvFG 
geförderten Maßnahmen ein Verzicht auf jegliche Verfahrensvorschrif-
ten begründen. Es geht um Qualitätssicherung. Mit dem Problem des 
Zeitdrucks mussten alle Antragsteller gleichermaßen umgehen. 
 
So teilte die Staatskanzlei dem LRH bei Übersendung der für diese 
Nachschau erbetenen Unterlagen im September 2022 Folgendes mit: 
 
„Zu den im Rahmen der Prüfung kritisierten Aspekten wurde von Seiten 
der Staatskanzlei bereits Stellung genommen. Nach erfolgter Beschei-
dung der Anträge und Bewilligung der Förderung waren die betreffen-
den Aspekte nicht mehr nachhol- bzw. korrigierbar. Bei zukünftigen 
Fördermaßnahmen wird ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung 
aller Vorgaben gelegt werden“. 
 

9.4 Resümee 
 
Der LRH bleibt dabei, dass bei der Vergabe von Finanzhilfen und Zuwen-
dungen die Ministerien in der Verantwortung stehen, die Finanzmittel wirt-
schaftlich und nachhaltig einzusetzen. Dies gilt nicht weniger, wenn die zur 
Verfügung gestellten Mittel überwiegend aus dem Bundeshaushalt oder 
von der EU stammen. Hierzu zählt, geförderte Maßnahmen aktiv zu 

                                                      
1 Stand Mai 2023  
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begleiten, den Mittelabfluss zu überwachen und insbesondere den 
antragsentsprechenden Mitteleinsatz zu kontrollieren. Er verweist auf den 
Beschluss des Finanzausschusses, der genau dieses fordert. 
 
„Der Finanzausschuss […] fordert die zuständigen Ressorts auf, geför-
derte Maßnahmen zukünftig aktiver zu begleiten, den Mittelabfluss zu 
überwachen und insbesondere den antragsentsprechenden Mitteleinsatz 
zu kontrollieren. Er bittet das Finanzministerium zu prüfen, inwieweit durch 
Bündelungen von Zuständigkeiten und weitere Verfahrensvereinfachungen 
gerade bei zeitkritischen Förderprogrammen die Abläufe noch einfacher 
und verwaltungseffizienter angelegt werden können. […].“1 
 
Das Finanzministerium verweist auf das Prinzip der Ressortverantwor-
tung und führt aus, dass eine weitergehende Prüfung oder gar Ände-
rung/Ergänzung der zuwendungsrechtlichen Vorgaben im Rahmen der 
Landeshaushaltsordnung nicht erforderlich seien. 
 
Der LRH folgt dieser Einschätzung nicht. 
 
Verwaltungsvereinfachung und entbürokratisierte Verfahren dürfen nicht 
dazu führen, dass sachgerechte Vorgaben des Zuwendungsrechts unter-
laufen und die zur Verfügung gestellten Mittel großzügig verteilt werden.  
 
Bemerkenswert ist, dass das Land in Richtlinien oder Förderbescheiden 
Anforderungen stellt, die es dann selber als bürokratisch bezeichnet und 
deren Umgehung gutheißt. 

  

                                                      
1  Landtagsdrucksache 19/3622 vom 17.02.2022. 
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